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Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen durch technische Regulierungsstandards 
zur Festlegung der Berechnung der spezifischen und allgemeinen 
Kreditrisikoanpassungen 
- Absicht, keine Einwände gegen den delegierten Rechtsakt zu erheben 

  

1. Die Kommission hat dem Rat am 20. Dezember 2013 die obengenannten technischen 

Regulierungsstandards in Form eines delegierten Rechtsakts gemäß dem Verfahren nach 

Artikel 290 AEUV, Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und Artikel 110 

Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/20121 vorgelegt. 
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2. Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 kann der Rat binnen eines Monats 

Einwände gegen einen technischen Regulierungsstandard erheben.  

 

3. Auf schriftlichen Antrag des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 463 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 wurde der Prüfungszeitraum für die obengenannte delegierte Verordnung 

um einen Monat, d.h. bis zum 20. Februar 2014 verlängert. 

 

4. Seit der Annahme des obengenannten delegierten Rechtsakts durch die Kommission hat keine 

Delegation die Absicht bekundet, Einwände gegen den delegierten Rechtsakt zu erheben. 

 

5. Daher wird vorgeschlagen, dass der Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil) dem Rat 

empfiehlt, zu bestätigen, dass er nicht beabsichtigt, Einwände gegen den delegierten 

Rechtsakt zu erheben, und dass die Kommission und das Europäische Parlament hiervon 

unterrichtet werden. 
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